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Sehr geehrte Newsletter-Abonnentin, sehr geehrter Newsletter-Abonnent, 
 
die Investitionsbank Sachsen-Anhalt informiert Sie heute zu zwei Themen 
 
1. SEPA-Lastschriftmandat notwendig 
 
infolge der Umstellung des Zahlungsverkehrs auf das SEPA-Verfahren ist es zur Erstellung der 
STARK II – Förderverträge erforderlich, dass uns von Ihnen ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt.  
Das SEPA-Lastschriftmandat ersetzt das bisherige Formular "Einzugsermächtigung" und bezieht  sich 
auf die Einzugsermächtigung für die Zins- und Tilgungsleistungen für das von STARK II-Darlehen. 
 
Das SEPA-Lastschriftmandat ist im Internetauftritt der IB unter der Rubrik „STARK II – Downloads – 
Zur Antragstellung“  hinterlegt bzw. unter folgendem Link abrufbar: 
 
 
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Ausfüllhinweise: 
 

- Das SEPA-Lastschriftmandat muss für jedes umzuschuldende Darlehen separat bei uns 
eingereicht werden. Da es sich um ein Standardformular handelt, bitten wir Sie, die Eckdaten 
zur Darlehensablösung wie Datum, Ablösesumme etc. handschriftlich auf dem Mandat oder 
einem beigefügten Anschreiben zu vermerken.) 

- Das SEPA-Lastschriftmandat muss ca. acht Wochen vor dem Umschuldungstermin bei uns 
vorliegen. Ohne die Angaben aus diesem Formular ist eine Erstellung des Darlehensvertrages 
nicht möglich. 

- Zur Unterzeichnung des SEPA-Lastschriftmandats sind nur die Personen berechtigt, für die 
uns eine Legitimationsprüfung vorliegt oder die gemäß der uns vorliegenden 
Unterschriftskarte dazu befugt sind. 

- Das SEPA-Lastschriftmandat ist nur mit Dienstsiegel gültig. 
 

 
Für die anstehenden Darlehensablösungen zum 28.02.2014 ist das SEPA-Lastschriftmandat 
schnellstmöglich, spätestens bis zum 05.02.2014 per Post bei uns einzureichen! 
 
2. Seminar zum Förderprogramm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“   
 
Mit Beginn der neuen EU-Förderperiode 2014-2020 wurde auch das EU-Aktionsprogramm „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ neu gestaltet. Damit Sie die Möglichkeiten dieses Förderprogramms für sich 
nutzen können, informiert Sie die EU Service-Agentur der Investitionsbank Sachsen-Anhalt  in einem 
kompakten Seminar über die Förderziele und -modalitäten des neuen Programms. Das Seminar 
richtet sich an Projektverantwortliche aus Kommunen und anderen öffentlichen Einrichtungen, die in 
europäischen Kooperationen arbeiten möchten. Mehr zu den Schulungsinhalten am 20. bzw. 25. März 
2014 finden Sie über diesen Link: 
 
http://www.eu-serviceagentur.de/Termin.83.0.html?&day=20&month=3&year=2014 
 
Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Die Seminarplätze sind  für beide Termine begrenzt, daher freuen 
wir uns auf Ihre Anmeldung bis zum 06.03.2014. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Kommunal-Newsletter-Team  
 
 
Kostenlosen Service abbestellen?  
Wenn Sie keine weiteren Newsletter erhalten möchten, können Sie Ihr Abonnement jederzeit unter 
kommunen@ib-lsa.de abbestellen. 
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